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Federführend: 

12.12.2019
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FD 22 Familie und Schule

Sitzungsvorlage
2019/3859

Verantwortlich: Wilhelm Hegermann

1. Änderung der Satzung zur Förderung von Kindern in Kindertagespflegebe-
treuung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit des Gremiums

10.02.2020 Jugendhilfeausschuss Vorberatung
25.03.2020 Hauptausschuss Vorberatung
27.03.2020 Kreistag des Kreises Stormarn Entscheidung

Beschluss: 

1.
Die Stundensätze zur Förderung von Kindern in Tagespflege werden ab 01.08.2020 wie folgt 
festgelegt:

Betreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson
Grundqualifikation + angemessener Sachaufwand 5,83 €
Grundqualifikation + erhöhter Sachaufwand 6,81 €
vertiefte Kenntnisse + angemessener Sachaufwand 6,15 €
vertiefte Kenntnisse + erhöhter Sachaufwand 7,13 €

Betreuung in angemieteten Räumlichkeiten
Grundqualifikation + angemessener Sachaufwand 6,06 €
Grundqualifikation + erhöhter Sachaufwand 7,27 €
vertiefte Kenntnisse + angemessener Sachaufwand 6,38 €
vertiefte Kenntnisse + erhöhter Sachaufwand 7,59 €

Betreuung im Haushalt der Kindeseltern
Grundqualifikation + angemessener Sachaufwand 4,79 €
Grundqualifikation + erhöhter Sachaufwand 4,85 €
vertiefte Kenntnisse + angemessener Sachaufwand 5,11 €
vertiefte Kenntnisse + erhöhter Sachaufwand 5,17 €

2.
Die Satzung zur Förderung von Kindern in Tagespflege nach §§ 23 und 24 Sozialgesetzbuch 
VIII (SGB VIII) des Kreises Stormarn wird mit Wirkung ab 01.08.2020 in der der Urschrift 
des Protokolls beigefügten geänderten Fassung beschlossen.

Anlage 8
Vorlagen-Nr. 2019/173
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3.
Der Kindertagespflege Stormarn e. V. erhält zur Sicherstellung eines kostenfreien Fortbil-
dungsangebots für Kindertagespflegepersonen aus dem Kreis Stormarn eine institutionelle 
Förderung in Höhe von

 6.250 € in 2020
 15.000 € ab 2021.

Begründung:

1. Stundensätze

Mit der Reform des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG), Anlage 3 zu Vorlage 2019/3858,  
wird die Gewährung einer laufenden Geldleistung für Kindertagespflege in Schleswig-
Holstein ab 01.08.2020 gesetzlich geregelt.
In §§ 43 bis 50 KiTaG werden differenzierte Mindesthöhen für den Anerkennungsbetrag und 
für die Sachaufwandspauschale vorgegeben.
Die Jugendämter des Landes haben sich darauf verständigt, ab 01.08.2020 diese 
Mindesthöhen landeseinheitlich nicht zu überschreiten. Von zuletzt drei unterschiedlichen 
Stundensätzen, § 7 der bisherigen Satzung, sind nunmehr zwölf differenzierte Stundenbeträge 
(Anlage 1) anzuwenden. 

Die neuen Stundensätze wurden mit dem Kindertagespflege Stormarn e. V. abgestimmt. Die 
Höchstbeträge für Sachaufwand und Grundqualifikation sind auskömmlich. 

Zur Abgrenzung von Grundqualifikation und vertieften Kenntnissen hätte sich der 
Kindertagespflege Stormarn e. V. eine deutlichere Differenz gewünscht. Diese würde mit 
(5,05 € - 4,73 €) 0,32 € je Betreuungsstunde der Abgrenzung zur Erlangung vertiefter 
Kenntnisse nicht gerecht werden.

Vertiefte Kenntnisse liegen nach § 46 Abs. 2 KiTaG  insbesondere dann vor, wenn die 
Kindertagespflegeperson einen qualifizierten Lehrgang mit mindestens 300 
Unterrichtsstunden absolviert hat oder über eine pädagogische Berufsausbildung verfügt oder 
- im Kreis Stormarn - die Zusatzausbildung zur Fachkraft für Frühkindpädagogik erlangt hat.

Die Kommunen im Kreis Stormarn haben die Kindertagespflege bisher in örtlich 
unterschiedlichsten Varianten finanziell unterstützt. Diese Unterstützung werden 
voraussichtlich alle Kommunen ab 01.08.2020 einstellen. 

2. Satzung

Die Änderungen des KiTaG werden ab 01.08.2020 in die geänderte Satzung aufgenommen. 

Zur den einzelnen Änderungen wird auf die als Anlage 2 beigefügte Synopse verwiesen. Die 
Änderungen werden in der rechten Spalte durchgestrichen oder fett gedruckt dargestellt.
Zudem wurde die Systematik der Satzung umgestaltet, sodass einzelne Paragrafen in der 
Position an eine andere Stelle der Satzung gerutscht sein können.
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Grundlegende Änderungen erfahren die §§ 5 „Leistungsumfang“, 6 „Fehlzeiten“ und 9 
„Kostenbeitrag der Eltern“, die sich am Gesetzeswortlaut orientieren.

3. Fortbildung

In § 7 Abs. 2 der bisherigen Satzung war der Nachweis einer jährlichen Fortbildung der 
Kindertagespflegeperson Maß für die Bemessung des Stundensatzes. 
Eine Anknüpfung an die Fortbildung sehen die landeseinheitlichen Stundensätze künftig nicht 
mehr vor.

Die Berücksichtigung von Fortbildung diente insbesondere der Sicherung der Qualität der 
Kindertagespflege.
Um den Kindertagespflegepersonen auch künftig einen Anreiz für Fortbildung zu geben, soll 
der Kindertagespflege Stormarn eV ab 01.08.2020 eine institutionelle Förderung von jährlich 
15.000 €, in 2020 anteilig 6.250 €, erhalten, sodass der Verein den Kindertagespflegepersonen 
kostenlose Fortbildung anbieten kann.

Finanzielle Auswirkungen: 

Der Pauschalsatz pro Kind beträgt für Kindertagespflege nach § 53 Abs. 2 KiTaG 33,52 €. 

Lt. dem Kommentar zum Gesetzesentwurf wurden in diese Pauschale auch die Kosten für die 
Vertretungsregelung mit einbezogen.

Für eine 35 Stunden-Betreuung pro Woche ergibt sich beispielhaft folgende Kalkulation:

Betreuung durch Kindertagespflege  in fremden Räumen:
35 Std. x 6,38 € x 4,348 Wochen =    970,91 €
Hälftige Sozialversicherung (ca. 350 € : 5 Kinder) =                      70,00 €

Fallbezogener Kostenaufwand          1.040,91 €

Kostenbeitrag Eltern
35 Std. x 7,21 €               252,35 €
Erstattung Wohnsitzgemeinde
35 Std. x 33,52 € x 40,52 % =    475,38 €
Erstattung Land
(35 Std. x 33,52 €) - 252,35 € - 475,38 € = 445,47 €

Maximale Einnahmen Kreis Stormarn           1.173,20 €

Überhang               132,29 €

Der Überhang ergibt sich jedoch nur, solange die Eltern den vollen Kostenbeitrag zu leisten 
haben. 
Im Rahmen der Sozialstaffel wurde bisher in ca. 50% der Fälle eine Ermäßigung von 100 % 
gewährt, da Sozialleistungen bezogen wurden. 
Hinzu kommen noch die Fälle mit Geschwisterermäßigungen von künftig 50% bzw. 100% 
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sowie die Fälle, in denen die Eltern nicht den höchstmöglichen Kostenbeitrag zu leisten ha-
ben.

Anlage/n: 

Anlage 1 Stundensätze
Anlage 2 Synopse 
Anlage 3 Entwurf der geänderten Satzung
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